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Aufnahmebedingungen 

für die 
AGRAR-HAK Althofen 
Schuljahr 2026/2027 

 
1. Der Anmeldebogen (im Sekretariat der Schule erhältlich; wird auch zugesandt; 

Download auf unserer Homepage: “Anmeldung“, „Anmeldebogen der AGRAR-
HAK Althofen“) kann ab sofort, jedoch spätestens bis 27.02.2026 an der 
Schule abgegeben werden. 

 
2. Die Original-Schulnachricht über das 1. Semester muss vorgelegt werden und 

wird mit unserem Schulstempel und Datum versehen. 
 

3. Ist die Schulnachricht bereits von einer anderen Schule abgestempelt worden, 
kann die Aufnahme an unserer Schule nur in Evidenz gehalten werden. 

 
4. Eine „vorläufige Aufnahme“ kann auch bei Nichterfüllung der 

Aufnahmebedingungen erfolgen, diese müssen jedoch bis zum Beginn des neuen 
Schuljahres erfüllt werden. 

 
5. Notwendige Aufnahmeprüfungen sind vorgesehen. 

       Termin am Dienstag, den 07.07.2026 u. Mittwoch, den 08.07.2026. 
 
Jede/r aufgenommene Schüler/in wird bis Ende März schriftlich verständigt. 
 
Aufnahmekriterien auf der Rückseite! 

 
Einzelführungen und Schnuppertage sind  

nach Terminvereinbarung  
unter 04262-2594 jederzeit möglich! 

TAG DER OFFENEN TÜR:  
15.01.2026 

weitere Infos auf unserer Homepage:  
www.hak-althofen.at 
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Aufnahmekriterien 

 
Positiver Abschluss der 8. Schulstufe 

(ausgenommen sind die Pflichtgegenstände Latein und Geometrisches Zeichnen 

sowie schulautonome Pflicht- und Schwerpunktgegenstände). 

 

Ausgangsschule  Aufnahmeprüfung 

AHS NEIN 

Mittelschule   

Standard AHS  NEIN 

Standard (D, E, M) Sehr gut oder Gut NEIN 

Standard (D, E, M) Befriedigend JA 

Standard (D, E, M) Genügend JA 

Polytechnische Schule NEIN 

 
 
 

Werden diese Berechtigungen zum Besuch einer höheren Schule nicht 
erreicht, so besteht die Möglichkeit, eine Aufnahmeprüfung abzulegen. 

 
 


